
Geschäftsordnung des Vereins Die BIO-Hotels, Stand Juli 2005

 Aktuelle Konsensvereinbarung der Mitglieder
von Die BIO-Hotels

Die Punkte sind als Ergänzungen zu den aktuellen Vereinsstatuten von den Mitgliedern
beschlossen und dienen als Information über das vereinsinterne Verständnis.

1. Die Mitgliedsbetriebe des Vereins haben einen aufrechten Kontrollvertrag mit einer vom
Verein genannten Biokontrollorganisation.
Damit verbunden ist auch der Auftrag des Hotels an seine Kontrollorganisation, dem
Verein „Die BIO-Hotels“ die jeweils aktuellen Kontrollprotokolle beizubringen.

2. Jeder Mitgliedsbetrieb erfüllt die so genannten „Mindeststandards“ in der aktuellen
Fassung.

3. Jeder Mitgliedsbetrieb stellt Urlaubsgutscheine im Wert von bis zu Euro 1.200.- pro Jahr
dem Verein für Kooperationen zur Verfügung. Die tatsächlich eingelösten Gutscheine
werden alljährlich zur Herbstversammlung mit dem Verein abgerechnet.

4. Jeder Mitgliedsbetrieb muss für sein Haus ein gültiges Umweltzeichen vorweisen.

5. Jedes Mitglied platziert einen Logo-Link auf der ersten Seite der Homepage. Die Größe
der Abbildung beträgt mindestens 150x60 Pixel. Die Linkfunktion führt auf
www.biohotels.info

6. Die BIO-Hotels arbeiten mit Bioverbänden und Bioherstellern zusammen und
bevorzugen die Produkte der Kooperationspartner.

7. Die BIO-Hotels gewähren Ihren Vereinspartnern bei Aufenthalt einen Rabatt auf die
Halbpension von 50% mindestens jedoch € 24.- (damit soll der Kontakt zwischen
Mitgliedern intensiviert und wertvolle Rückmeldungen durch Kollegen gehäuft werden).
Für Mitarbeiter der Vereinspartner werden Vereinbarungen für Rabattierungen zwischen
den Mitgliedern direkt getroffen.

8. Die BIO-Hotels stellen dem Verein einmalig die Adressen der Stammgäste aus den
letzen drei Jahren zur Verfügung. Das Ziel ist die Beschickung der Stammgäste mit dem
Magazin der BIO-Hotels. Eine Weitergabe an Dritte oder sonstiger Missbrauch der
Adressen ist auszuschließen.
Das Magazin der BIO-Hotels wird im Mitgliedsbetrieb zur freien Entnahme aufgelegt.

9. Produkteinsatz der Genuss-Awards in den BIO-Hotels: Die prämierten Produkten
werden je nach Vereinbarung in jedem Mitgliedsbetrieb eingesetzt.

10.  Jeder Mitgliedsbetrieb legt den aktuellen Katalog der BIO-Hotels in allen Zimmern auf.


